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Bundes-Schulaufsichtsgesetz 

§ 11. Amt des Landesschulrates. 
(5) Im Amt des Landesschulrates ist für die pädagogisch-psychologische Beratung in den 

Schulen ein schulpsychologischer Dienst einzurichten. Als Außenstellen des Amtes des 

Landesschulrates können Beratungsstellen des schulpsychologischen Dienstes auch außer-

halb des Sitzes des Landesschulrates eingerichtet werden. 

 

 

Schulpflichtgesetz 

Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht 
 § 6.  

(2c) Ergeben sich anläßlich der Schülereinschreibung Gründe für die Annahme, daß das 

Kind die Schulreife nicht besitzt oder verlangen die Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten eine Überprüfung der Schulreife, hat der Schulleiter zu entscheiden, 

ob das Kind die Schulreife aufweist. Vor der Entscheidung hat der Schulleiter 

erforderlichenfalls ein schulärztliches Gutachten  einzuholen. Ferner hat er die persönliche 

Vorstellung des Kindes zu verlangen, sofern diese nicht bereits bei der Schülereinschreibung 

erfolgt ist oder im Zuge des Verfahrens nochmals erforderlich ist. Er hat auch ein 

schulpsychologisches  Gutachten einzuholen, wenn dies die Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten des Kindes verlangen oder dies zur Feststellung der Schulreife 

erforderlich erscheint und die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes 

zustimmen. Die Entscheidung ist den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 

unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Rechtsmittelbelehrung schriftlich 

bekanntzugeben. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Schulbehörde erster 
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Instanz zulässig. Die Berufung ist schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie innerhalb 

von zwei Wochen bei der Schule einzubringen und hat einen begründeten Berufungsantrag 

zu enthalten. Gegen die Entscheidung der Schulbehörde erster Instanz ist kein ordentliches 

Rechtsmittel zulässig. 

 

Vorzeitiger Besuch der Volksschule 
 § 7. 

(4) Der Schulleiter hat zur Feststellung, ob das Kind die Schulreife gemäß § 6 Abs. 2b 

aufweist und ob es über die für den Schulbesuch erforderliche soziale Kompetenz verfügt die 

persönliche Vorstellung des Kindes zu verlangen und ein schulärztliches Gutachten  

einzuholen. Ferner hat er ein schulpsychologisches  Gutachten einzuholen, wenn dies die 

Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes verlangen oder dies zur 

Feststellung der Schulreife erforderlich erscheint und die Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten des Kindes zustimmen. 

 

Schulbesuch bei sonderpädagogischem Förderbedarf 
  § 8. (1) Der Bezirksschulrat hat den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind auf 

Antrag der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes, auf Antrag des Leiters 

der Schule, dem das Kind zur Aufnahme vorgestellt worden ist oder dessen Schule es 

besucht oder sonst von Amts wegen festzustellen, sofern dieses infolge physischer oder 

psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder im 

Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag, aber 

dennoch schulfähig ist. Zuständig zur Entscheidung ist der Bezirksschulrat, in dessen 

Bereich das Kind seinen Wohnsitz hat; wenn das Kind bereits eine Schule besucht, ist der 

Bezirksschulrat, in dessen Bereich die Schule gelegen ist, zuständig. Der Bezirksschulrat hat 

zur Feststellung, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, ein 

sonderpädagogisches Gutachten  sowie erforderlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches 

Gutachten  und mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des 

Kindes ein schulpsychologisches  Gutachten  einzuholen. Ferner können Eltern oder 

sonstige Erziehungsberechtigte im Rahmen des Verfahrens Gutachten von Personen, 

welche das Kind bisher pädagogisch, therapeutisch oder ärztlich betreut haben, vorlegen. 

Auf Antrag der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten ist eine mündliche Verhandlung 

anzuberaumen. Der Bezirksschulrat hat die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 

auf die Möglichkeit der genannten Antragstellungen hinzuweisen. 
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Schulunterrichtsgesetz 

Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrberechtigten 
  § 19. 

(4) Wenn das Verhalten eines Schülers auffällig ist, wenn der Schüler seine Pflichten gemäß 

§ 43 Abs. 1 in schwer wiegender Weise nicht erfüllt oder wenn es die Erziehungssituation 

sonst erfordert, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen und dem 

Schüler sowie den Erziehungsberechtigten vom Klassenvorstand oder vom unterrichtenden 

Lehrer im Sinne des § 48 Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch zu geben 

(Frühinformationssystem). Dabei sind insbesondere Fördermaßnahmen zur Verbesserung 

der Verhaltenssituation (z.B. individuelles Förderkonzept, Ursachenklärung und Hilfestellung 

durch die Schulpsychologie-Bildungsberatung und den schulärztlichen Dienst) zu erarbeiten 

und zu beraten. Dies gilt für Berufsschulen mit der Maßgabe, dass die Verständigung auch 

an den Lehrberechtigten zu ergehen hat; diese Verständigungspflicht besteht nicht an 

lehrgangsmäßigen Berufsschulen mit einer geringeren Dauer als acht Wochen. 

 

Überspringen von Schulstufen 
  § 26. (1) Ein Schüler, der auf Grund seiner außergewöhnlichen Leistungen und 

Begabungen die geistige Reife besitzt, am Unterricht der übernächsten Schulstufe 

teilzunehmen, ist auf sein Ansuchen in die übernächste Stufe der betreffenden Schulart 

aufzunehmen. Die Aufnahme in die übernächste Schulstufe ist nur zulässig, wenn eine 

Überforderung in körperlicher und geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. Im Zweifel ist der 

Schüler einer Einstufungsprüfung und allenfalls auch einer schulpsychologischen  und 

(oder) schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Schüler der Grundschule dürfen nur 

dann in die übernächste Schulstufe aufgenommen werden, wenn sie dadurch in eine 

Schulstufe gelangen, die unter Bedachtnahme auf eine etwaige vorzeitige Aufnahme in die 

Schule (§ 7 des Schulpflichtgesetzes 1985) ihrem Alter entspricht. Schüler der Grundschule 

dürfen nur dann in die übernächste Schulstufe aufgenommen werden, wenn dadurch die 

Gesamtdauer des Grundschulbesuches nicht weniger als drei Schuljahre beträgt. 

 

Überspringen an den "Nahtstellen 
  § 26a.  

  (1) Auf die Aufnahme in eine höhere Stufe einer Schulart, als es dem Alter des 

Aufnahmsbewerbers entspricht, findet § 3 Abs. 6 lit. b auf Ansuchen des Schülers dann nicht 

Anwendung, wenn 
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  1. bei einem unmittelbar vorangehenden Schulbesuch in Österreich die betreffende 

Schulstufe unter sinngemäßer Anwendung von § 22 Abs. 2 lit. g mit ausgezeichnetem Erfolg 

abgeschlossen wurde, 

  2. die Klassenkonferenz feststellt, dass der Schüler auf Grund seiner besonderen 

Leistungen und Begabungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der 

angestrebten Schulstufe und Schulart genügen wird, und 

  3. eine Überforderung in körperlicher und geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. 

Im Zweifel ist der Schüler einer Einstufungsprüfung und allenfalls auch einer 

schulpsychologischen  und/oder schulärztlichen Untersuchung  zu unterziehen. 

 

  (2) Sofern der erfolgreiche Abschluss der 4. Stufe der Volksschule oder der 4. Klasse der 

Hauptschule (bzw. der 8. Schulstufe) Voraussetzung für die Aufnahme in die 1. Stufe der 

Hauptschule, einer mittleren oder höheren Schule ist, ist diese Voraussetzung auf Ansuchen 

des Schülers auch durch den erfolgreichen Abschluss der 3. Stufe der Volksschule oder der 

3. Klasse der Hauptschule (bzw. der 7. Schulstufe) gegeben, wenn 

  1. diese Schulstufe unter sinngemäßer Anwendung von § 22 Abs. 2 lit. g mit 

ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen wurde, 

  2. die Klassenkonferenz feststellt, dass der Schüler auf Grund seiner besonderen 

Leistungen und Begabungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der 

angestrebten Schulstufe und Schulart genügen wird, und 

  3. eine Überforderung in körperlicher und geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. 

Im Zweifel ist der Schüler einer Einstufungsprüfung und allenfalls auch einer 

schulpsychologischen  und/oder schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 

 

 

Suchtmittelgesetz 
§ 13. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß ein Schüler Suchtgift 

mißbraucht, so hat ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen. 

Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Ergibt die Untersuchung, 

daß eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß § 11 Abs. 2 notwendig ist und ist diese 

nicht sichergestellt, oder wird vom Schüler, den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten 

die schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes 

verweigert, so hat der Leiter der Schule anstelle einer Strafanzeige davon die 

Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Schulen im Sinne 

dieser Bestimmungen sind die öffentlichen und privaten Schulen gemäß 

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, die öffentlichen land- und 

forstwirtschaftlichen Schulen sowie alle anderen Privatschulen. 
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